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 Gemeinde Lochau 

 Sekretariat 

  

 004-2/mag.g. 

 Mag. Giesinger Ewald 

 Landstraße 22 

 A-6911  Lochau 

 Tel. 05574/42168-10 

 Fax 05574/42168-20 

 ewald.giesinger@lochau.at 

  
  
 Lochau, am 03.04.2019 

  
NIEDERSCHRIFT 

 
über die am Dienstag, den 2. April 2019, um 19.30 Uhr im Saal der Gemeinde Lochau 
stattgefundene 
 
 

25. SITZUNG DER GEMEINDEVERTRETUNG 
 
 
Vorsitz: Bürgermeister Dr. Simma Michael 
  

Anwesend: die Gemeindevertreter Gerhalter Christl, Mag. Eberle Marie Rose, 
Mag. Rabanser Markus, Dr. Diem Edwin, Rührnschopf Petra, Ing. 
Sandrisser Wolfgang, Ill Sabine und Mag. Mader Michael sowie die 
Ersatzmitglieder Berlinger Gabriele, DI Münst Christoph, Helbok 
Josef, Mag. Erath Peter, Alge Wolfgang und Milz Klaus 

  

 Gemeinderat Dr. Matt Frank, Gemeinderätin DI Wellmann Judith 
und die Gemeindevertreter Flatz Wilma, Ing. Sohm Melitta, Le 
Ricque Gertrud (ab 19.32 Uhr zu TOP 1.) und Palkovic Mirko 

  

 Gemeindevertreter Lau Karl-Heinz und Ersatzmitglied Wieser 
Günther 

  
 

  
 

Entschuldigt: Vizebürgermeister Schmid Christophorus, Gemeinderat Faisst 
Richard, Gemeinderätin Mag. Kramer Andrea, die Gemeinde-
vertreter Böck Petra, Ing. Graß Elmar, Rist Roman, Freis Andreas, 
Hammouda Carmen, Fürpaß Walter und Autengruber Elena 

  
Schriftführer: Mag. Giesinger Ewald 
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Verlauf: 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit der Gemeindevertretung fest. 
 
Zu allen Tagesordnungspunkten wurden die zur Behandlung stehenden Akten/Aktenteile, die 
für die Entscheidungsfindung maßgeblich sind, sowie die in der gegenständlichen Ver-
handlungsschrift angeführten Anlagen den anwesenden Mitgliedern/Ersatzmitgliedern der 
Gemeindevertretung durch die Möglichkeit der Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. 
 
 

Tagesordnung 
I. Öffentliche Sitzung 

 
1. Finanzverwaltung Leiblachtal 
2. Musikschulgebühren 
3. Mitteilungen 
4. Allfälliges 
 
 
 
1. Finanzverwaltung Leiblachtal: 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass nach dem Weiterführungsbeschluss der Gemeindevertretung 
vom 05.02.2019 ein Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden der Gemeinde Hörbranz und 
Lochau stattgefunden hat.  
 
Der Vorsitzende berichtet weiters, dass zu diesem TOP nachstehende Unterlagen, die einen 
integrierten Bestandteil dieser Niederschrift bilden, zur Einsicht aufgelegen sind: 
 
 Projektbericht – Kompaktfassung „gemeinsame Finanzverwaltung für die Gemeinden 

des Leiblachtals“- Stand 25.03.2019 
 Vereinbarung Gemeindeverband FVW Leiblachtal -. Stand 02.04.2019 
 Beschlussvorschlag 
 
In der anschließenden Diskussion wird festgehalten, dass eine gemeinsame Finanzver-
waltung grundsätzlich befürwortet und betreffend folgender Themen eingehend diskutiert wird: 
 
Sitzgemeinde, Obmannschaft, Zusammensetzung Prüfungsausschuss, Berichtswesen, 
Aufgaben und deren Definition. 
 
Über Frage von GR. DI Wellmann erklärt der Vorsitzende, dass der Vereinbarungsentwurf 
zeitgerecht für die Sitzung am 10.04.2019 per Mail übermittelt wird. 
 
Der Vorsitzende stellt sodann nachstehenden Antrag: 
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Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
 
 Die Errichtung eines Gemeindeverbandes „Finanzverwaltung Leiblachtal“ nach den 

Vorgaben des Vorarlberger Gemeindegesetzes § 93 ff. mit 01.06.2019.  
 Als Mitglieder des Gemeindeverbandes sind die Gemeinden Lochau, Hörbranz, 

Hohenweiler, Eichenberg und Möggers vorgesehen. In der Verbandsversammlung 
werden zusätzlich zu den Bürgermeistern je 1 Mitglied aus den Gemeindevertretungen 
von Eichenberg, Hohenweiler und Möggers und je 2 weitere Mitglieder aus den 
Gemeindevertretungen von Hörbranz und Lochau eine Stimme haben. Der Verbands-
obmann soll seinen Wohnsitz nicht in der Gemeinde haben, in der der Sitz der Finanz-
verwaltung ist. Es ist ein Prüfungsausschuss im Sinne der Statuten einzurichten.  

 Ebenso können Tochtergesellschaften, Verbände und andere Rechtsträger bzw. 
Körperschaften dieser Gemeinden von der gemeinsamen Finanzverwaltung betreut 
werden. Eine schrittweise Ausweitung auf andere Vorarlberger Gemeinden und deren 
Gesellschaften und Körperschaften ist möglich. 

 Der Gemeindeverband wird folgende Hauptaufgaben erbringen:  
 Strategisches Finanzmanagement 
 Buchhaltung/Rechnungswesen  
 Steuern und Abgaben 
 Förderwesen 
 Personalverrechnung 

 Im ersten Jahr erfolgt die Deckung des Aufwandes anhand eines Fixschlüssels. In den 
Folgejahren soll die Deckung des Aufwandes durch Vereinbarung der Gemeinden auf 
Grundlage der tatsächlich erbrachten Leistungsmengen je Gemeinde erfolgen. 

 Der Standort der Finanzverwaltung befindet sich vorerst in der Gemeinde Hörbranz, 
Heribrandstraße 14a. Alle MitarbeiterInnen der gemeinsamen Finanzverwaltung werden 
an diesem Standort Ihren Arbeitsplatz haben. Um eine weitere Entwicklung der FVW zu 
ermöglichen, sollen die beiden Standorte „Polizei Lochau“ und „Sprengelhaus Hörbranz“ 
in die nähere Betrachtung genommen werden. 

 Jene Bediensteten der Mitgliedsgemeinden, die ihren Arbeitsplatz zur Finanzverwaltung 
Leiblachtal wechseln, werden dem Gemeindeverband Finanzverwaltung Leiblachtal mit 
Wirkung vom 01.06.2019 zur Dienstleistung zugewiesen. Dies inkludiert auch die 
designierte Leitung der gemeinsamen Finanzverwaltung. 

 Alle weiteren Vorbereitungsarbeiten zur Errichtung und Betriebsaufnahme der gemein-
samen Finanzverwaltung werden unter Führung der neuen Leitung erfolgen. Die 
Steuergruppe bleibt bis zur Wahl der Organe des Gemeindeverbandes bestehen. 

 Die Beschlüsse zur Errichtung des Gemeindeverbandes (v.a. Statuten, Gremien) sind für 
10.04.2019 geplant. 

 
GR. Dr. Matt Frank bedankt sich beim Vorsitzenden für die umfangreichen Vorarbeiten. 
 
Dieser Antrag wird sodann mehrheitlich gegen 1 Stimme der Fraktion „Grüne Leiblachtal 
Lochau“ angenommen (Abstimmungsverhältnis 22:1). 
 
 
2. Musikschulgebühren: 
 
Der Vorsitzende bringt die Empfehlung der Obfrau des Kultur- und Erwachsenen-
bildungsausschusses betreffend die Erhöhung der Musikschulgebühren anhand einer Tabelle, 
die einen integrierten Bestandteil dieser Niederschrift bildet, zur Kenntnis. 
 
Grundsätzlich sollen die Gebühren, die zu den übrigen Leiblachtalgemeinden unterschiedlich 
sind, um 50 % der Erhöhung der Musikschule Leiblachtal erhöht werden.  
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Die Gemeindevertretung genehmigt sodann einstimmig (Abstimmungsverhältnis 23:0) die 
vorgelegten Gebühren. 
 
 
3. Mitteilungen: 
 
Der Vorsitzende informiert, dass der Landesvolksanwalt mit Schreiben vom 15.02.2019 zur 
Zahl LVAV-12/aMP-13/2018-17 mitgeteilt hat, dass in der Angelegenheit des BV Eberle kein 
Missstand festgestellt werden konnte und die Gemeinde daher in diesem Verfahren 
einwandfrei gehandelt hat. 
Bei dieser Prüfung wurde auch die Gebrauchserlaubnis für die Zufahrt sowie die grundver-
kehrsbehördliche Genehmigung auch untersucht, wobei diese Themen nicht die Gemeinde 
betreffen. 
Bei dem Umwidmungsverfahren weist er auf ein Judikat des Verfassungsgerichtshofs hin, 
welches nach dem Umwidmungsverfahren der Gemeinde erlassen wurde. Auch in dieser 
Angelegenheit kommt der Landesvolksanwalt zur Auffassung, von einer Verordnungsprüfung 
Abstand zu nehmen. 
 
 
4. Allfälliges: 
 
GV. Rührnschopf Petra: 
Sie macht auf folgende Veranstaltungen aufmerksam: 
 Suppentag (14. April 2019) 
 Frühlingskonzert (27. April 2019) 
 
BM. Dr. Simma Michael: 
Er weist auf folgende Veranstaltungen hin: 
 Landschaftsreinigung (27. April 2019) 
 Piemontmarkt (26. und 27. April – bei Schlechtwetter in der Festhalle) 
 
GV. Mag. Rabanser Markus: 
Er berichtet, dass die Züge nach Lindau und von Lindau ab 09.06.2019 länger fahren und ab 
10.12.2019 die Zuganbindungen an Nächten vor Feiertagen, Samstagen und Sonntagen 
erheblich ausgebaut werden. 
 
GR. DI Wellmann Judith: 
Sie fordert die Zusage des Bürgermeisters in einer Gemeindevorstandssitzung betreffend eine 
Präsentation der Studie Cespa-Alps ein und wünscht die Zusendung von Unterlagen vorab 
per Mail. 
Der Vorsitzende erwidert, dass er zugesagt habe, eine Präsentation innerhalb der nächsten 6 
Monaten zu veranlassen und diese Frist noch nicht abgelaufen ist. Schließlich weist er zum 
wiederholten Maße daraufhin, dass das Gemeindegesetz eine Übermittlung von Unterlagen 
vorab als Mail nicht kennt und dies zur Kenntnis zu nehmen ist. 
 
Auf Fragen bis wann mit einer Gesamtaufstellung der Kosten für das Gemeindehaus zu 
rechnen ist, erklärt der Vorsitzende, sobald die anhängigen Gewährleistungs- und 
Mängelbehebungsarbeiten abgeschlossen und allfällige Schadenersatzforderungen 
endbearbeitet sind. 
 
Schließlich ersucht sie um zeitnahe Präsentation der Studie der Universität Liechtenstein. 
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GV. Ing. Sohm Melitta: 
Über Fragen erklärt der Vorsitzende, dass jede Mitarbeit von Fraktionen beim Erstellen von 
Aktivitäten begrüßt wird. Allfällige Kosten sind zuvor mit der Finanzverwaltung abzustimmen. 
 
Bei dieser Gelegenheit macht er nochmals auf die Exkursion „Biotop“ am Samstag, den 
15.06.2019 (Linie 12a, Busabfahrt auf Pfänder 12:37 Uhr beim Gemeindeamt, Busankunft 
Pfänder 12:49 Uhr) aufmerksam. 
 
GR. Dr. Matt Frank: 
Er berichtet, dass die Aktion „Artenvielfalt“ und die damit zusammenhängende Verteilung von 
Nisthilfen (ca. 100) sehr gut läuft. Auch das Ansäen von Blumenwiesen ist erfolgreich. Er wird 
demnächst einen Gesamtbericht erstellen.  
 
 
Ende der Sitzung: 20.55 Uhr 
 
 
Der Schriftführer: Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Mag. Giesinger Ewald Dr. Simma Michael 
Gemeindesekretär Bürgermeister 
 
 
 
Anlage zur Originalniederschrift: 
zu TOP 1. Projektbericht – Kompaktfassung „gemeinsame Finanzverwaltung für die 

Gemeinden des Leiblachtals“- Stand 25.03.2019 
• Vereinbarung Gemeindeverband FVW Leiblachtal - Stand 02.04.2019

 Beschlussvorschlag 
zu TOP 2. Gebührentabelle MS Leiblachtal 


